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Änderung der Studienordnung 

fUr den Studiengang Pharmazie 

an der Universität DUsseldorf 

mit dem Abschluß 

zweiter PrUfungsabschnitt der Pharmazeutischen PrUfung 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 85 Abs. 1 des Gesetzes über die 

wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(WissHG) vorn 20. November 1979 (GV.NW. S. 926), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 17. Dezember 1985 (GV.NW. S. 765), hat die Uni­

versität Düsseldorf folgende Änderung der Studienordnung für den 

Studiengang Pharmazie mit dem Abschluß zweiter Prüfungsabschnitt 

der Pharmazeutischen Prüfung vom 6. Juli 1982 (Amtliche Bekannt­

machungen der Universität Düsseldorf Nr. 2/82), zuletzt geändert 

am 21. März 1985 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 2/85) erlassen: 

Artikel I 

Die Studienordnung wird wie folgt geändert: 

§ 9 Abs. 2 Ziff. 4 erhält folgende Fassung: 

4. Voraussetzung fUr die Teilnahme an der praktischen. Lehrveran­

staltung "Arzneiformenlehre" ist -neben den Voraussetzungen 

nach Nummern 1 bis 3 - die regelmäßige und erfolgreiche Teil­

nahme an der praktischen Lehrveranstaltung "Pharmazeutische 

Chemie III" und der Nachweis über die bestandene Prüfung im 

Fach "Physik" des Ersten Prüfungsabschnittes der Pharma­

zeutischen Prüfung gemäß § 15 Abs. 1 AAppO. 
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Artikel II 

Diese Änderung der Studienordnung tritt am Tage nach ihrer 

Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Uni­

versität Düsseldorf mit Wirkung vom 1. April 1987 in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der 

Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät vom 2.12.1986 

und des Senats der Universität Düsseldorf vom 10.2.1987 so­

wie meiner Genehmigung vom 13.3.1987, Az. D 1 -14-07-02-18. 

DUsseldorf, den 13.3.1987 

(Universitätsprofessor Dr. Kaiser) 

Rektor 
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rnsn S/\TZUNG 

ZUI~ i\NDEIWNG DER EINSCHRE lßUNGSOIWNUNG 

DER UNIVERSITXT DÜSSELDORF VOM 19. JANUAR 1987 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über 

die wissenschaftlichen llochschulen des Landes Nordrhein­

\VcstfJlcn (WissllG) vom 2o.November 1979 (GV. N\V. S. 926), 

zuletzt gei.indcrt dun:h das Cesctz vom 17. Dezember 1985 

(GV. N1/J. S. 765) hat die Universität Düsseldorf die folgende 

Satzung erlassen: 

Artikel I 

Die Einschrcibungsorclnung der Universitiit Dlisscldorf 

v o m 4 . J u li 1 9 8 5 ( G J\ !3 l. N IL S . 11 2 o ) w i r d 1v i c , f o l g t g c -
\,.J 

ii 11 d c r t: : 

1. § 7 (Exmatrikulation) J\bs. 9 Nr. 3 erhült folgende 

r:assung: 

3. den ~~ntl<1stungsvcrmerk der Universit<-itsbibliothck, 

2 . § 7 ( Ex m <l t r i k u 1 a t i o n ) Ab ~ . 9 N r . :~ a 111 i r d n e u e i n g c -

fügt: 

3 a. bei Studierenden der F3chcr 

Mathematik, 

Physik, 

Geogrnphic, 

Chemie, 

Pharmazie und 

Psychologie 

den Entlastungs'vermcrk für das jeweilige r:ach, 

Artikel II 

1. Diese Änderung tritt mit Wirkung vom 1. April 1987 

in Kraft. 

2 .. Diese Änderung gilt erstmals für Studenten, die sich 

.zum /\blauf des Sorn111crsernesters 1987 exmatrikulieren. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der UnivcrsitHt 

Düsseldorf vom 11. 11. 1986 sowie der Genehmigung des Ministers 

·für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 

vom 17.12.1986 Az.:-II A ~-8220/02'1 -

Düsseldorf, den 19.01.1987" ,Prof. Dr. Kaiser 
Hektor 

Veröffentlicht im Gemeinsamen Amtsblatt des Kultusministeriums und des 

Ministeriums für Wissenschaft und Forschung des Landes NW - Teil II - vom 
15.03.1987 

- 6 -



1 

- 6 -
Diplomprüfungsordnung 

für den 

Studiengang Chemie 

an der 

Universität Düsseldorf 

Vom 27. Januar 1937 

Aufgrund'; des S 2 Abs. 4 und des § 91 Abs. l des Gesetzes über die 
1 

wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
" (WissHG) ~vom 20. November 1979 (J'~. NW. s. 926), zuletzt geändert 

durch Ge~etz vom 17. Dezember 1985 (GV. NW. s. 765), hat die Uni-
' versität Düsseldorf die folgende Diplomprüfungsordnung als Satzung 

erlassen: 
1 

Inhaltsübersicht 

I. Allgemeines 

1 ! 

5 1 Zw.eck der Prüfung und Ziel des Studiums 

§ 2 Diplomgrad 

§ 3 Regelstudienzeit und Studienumfang 

§ 4 Prüfungen und Prüfungsfristen 

§ 5 PrUfungsausschuß 

§ 6 Prüfer und Beisitzer 

§ 7 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, 
Einstufung in höhere Fachsemester 

§ 8 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
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II. Diplom-Vorprüfung 

§ 9 

§ 10 

§ 11 

§ 12 

§ 13 

5 14 

§ .15 

§ lb 

§ 17 

5 18 

§ 19 

§ 20 

§ 21 

s 22 

§ 23 

§ 24 

§ 25 

IV. 

§ 26 

§ 27 

§ 28 

§ 29 

!:' 
J 30 

Zulassung 

Zulassungsverfahren 

Ziel, Umfang und Art der Prüfung 

Mündliche Prüfung 

Bewertung der Prüfungsleistungen 

Wiederholung der Diplom-Vorprüfung 

Zeu(::inis 

Zulassung zur Diplomprüfung 

UmfanrJ und Art der Diplomprüfung 

Diplomarbeit 

Ann,nhme und Bewertung der Diplomarbeit 

Mündliche Prüfungen 

Zusatzfächer 

Bewertung der Prüfungsleistungen 

Wiederholung der Diplomprüfung 
1 

Zeugnis 

Diplom 

Schlu~bes t immu_ngen 
., 
i' 

UngWltigkeit der Diplom-Vorprüfung und der Diplomprüfung 

Ei~sicht in die Prüfungsakten 

Abeckennur·J des Diplomgrades 
„ 1 

Ubecgnngsbestimmungen 

Ink~afttreten und Vec5ffentlichung 
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§ l 

Zweck der Prüfung und Ziel des Studiums 

(1) Die biplomprüfung bildet den berufsqualif izierenden Abschluß 

des Studiums im Studiengang Chemie. Durch die Diplomprüfung soll 

festgest1llt werden, ob der Kandidat die fUr den Übergang in die 

Berufspr1xis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben l1at, 

die zusammenhänge seines Faches überblickt und die Fähigkeit be­

sitzt, ~lssenschaftliche Methoden und Erkennt~isse anzuwenden. 

(2) Das Studium soll dem Studenten unter Berücksichtigung der An­

forderungen und Veränderungen in der Berufswelt die erforderlichen 

fachlichen l<en11tnisse, Pähigkeiten und Methoden so vermitteln, daß 

er zu wi~senschaftlicher Arbeit, zur kritischen Einordnung der wis­

senschaftlichen Erkenntnis und zu verantwortlichem Handeln befähigt 

wird, 

§ 2 

Diplomgrad 

Ist die 6iplornpcüfung bestanden, verleiht die Mathematisch-Natur­

wissenschaf tliche Fakultät den Diplomgrad "Diplom-Chemiker" 

(nDipl, Chem.tt) in männlicher oder weiblicher Form. 

§ J 

Regelstudienzeit und Studienumfang 

(l) Die TI,egelstudienzeit beträgt elnsch1.ießlich der Diplomprüfung 

ze!m Semester „ 
,' 

1 1 

( 

! 
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{2) Der ~tudienumfang im Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlbereich soll 

insgesamt etwa 230 Semesterwochenstunden betragen; davon entfallen 

auf den ~ahlbereich etwa 19 Semester~ochenstunden. In der Stu-
1, 

dienordnung sind die Studieninhalte so auszuwählen und zu begren-

zen, daW!das Studium in der Regelstudienzeit abg€'.schlossen werden 

kann. Dabei ist zu gewährleisten, daß der Student im Rahmen dieser 
1 

Prüfungsbrdnung nach eigener Wahl Schwerpunkte setzen kann und 

Pflicht-i'. und Wahlpflichtveranstaltungen in ein·2m ausgeglichenen 

Verhältnis zur selbständigen Vorbereitung und Vertiefung des Stof­

fes und zur Teilnahme an zusätzlichen Lehrveranstaltungen, auch in 

anderen Studiengängen, stehen. 

§ 4 

Prüfungen und Prüfungsfristen 

1 

(1) Der Diplomprüfung geht die Diplom-Vorprüfung voraus. Sie soll 

in der R~gel vor Beginn des fUnf ten Studiensemesters abgeschlossen 

sein. Füt die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung werden in je­

dem Semester zwei Prüfungstermine festgesetzt. 

{ 2) Die Meldung zur: Diplom-Vorprüfung soll im vierten Studiense-

mester, die Meldung zur Diplomprüfung soll im achten Studiense-
/' 

mester„ l/ nd zwar jeweils mindestens sechs Wochen vor dem Prü-

fungster~in durch Einreichen des schriftlichen Antrags auf Zulas­

sung zu d~r Prüfung (§ 9 bzw. § 16) beim Prüfungsausschuß erfolgen. 

( 3) Die „ 1„" 
~r~tungen kBnnen jeweils vor Ablauf der in Absatz 2 und § 3 

Abs. l Eestgele9ten Zeiten abgelegt werden, sofern di.e ~~r die Zu­

lassung erforderlichen Leistungen nachgewiesen werden. 

- 10 -
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§ 5 

Prüfungsausschuß 

(1) Für 
1
die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prü­

fungsor~pung zugewiesenen Aufgaben bildet die Mathematisch-Natur­

wissenscpaftliche Fakultät einen Prüfungsausschuß. Der Prüfungsaus-
, 

schuß besteht aus dem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und fünf 
' 

weiteren Mitgliedern. Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und zwei 

weitere Mitglieder werden aus der Gruppe der Professoren, ein Mit-
' glied wird aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter und 

zwei Mit9lieder werden aus der Gruppe der Studenten jeweils auf 

Vorschlag der entsprecr.nndc:::1 Grur'?r vo1
1
.Fakl'.'tätsrat gewählt. Ent­

sprechend werden flir die1 Mitglieder des Prüfungsausschusses mit 

Ausnahm~ des Vorsitzenden und dessen Stellvertreter Vertreter ge­

wählt. Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Professoren 

und aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter beträgt drei 

Jahre, die Amtszeit der studentischen Mitglieder ein Jahr. Wieder­

wahl ist zulässig. 

(2) Der PrUfungsausschuß achtet darauf, daß die Bestimmungen der 

Prlifungsorclnung eingehal!:en werden und sorgt für die ordnungsgemäße 

Durchführung der P üf:unqetL Er ist insbesondere zusU::indig flir die 

Cntscheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getrof­

fene Entscheidungen. Da über hinaus hat der Prüfun9saus::;chuß der 

Fakult2it • reqelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über die Entwick­

lung der Prüfungen und Studienzeiten zu berichten. Er gibt Anregun-

gen zur form der Prüfungsordnung, der Studienordnung und der Stu-

dienpläne, Der Prüfungsausschuß kann die Erledigung seiner Aufgaben 

für alle Regelf~lle auf den Vorsitzenden übertragen; di0s gilt 

nicht für Entscheidungen über Widersprüche und den Bericht an die 

Fakultät .. Die bei der DurchfUhrung der PrUfungen anfallenden Ver­

waltungsaufgaben werden von dem Akademischen Prüfungsamt wahrgenom­

men. Bei :,rerminschwierigkei ten der Mitglieder des Prüfungsausschusses 

kann der Vorsitzende eine Entscheidung im Umlaufverfahren herbei-

1, 

- 11 -
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(3) Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn neben'dem Vor­

sitzenden1oder dessen Stellvertreter und zwei weiteren.Professoren 
' 

mindestens zwei weitere Gtimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

Er beschl1ießt mit einfacher Mehrheit. Bei Stinunengleichheit ent­

scheidet die Stimme des Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder 
,1 

des Prüf upgsausschusses wirken bei pädagogisch-wissenschaftlichen 
1 

Entscheidungen, insbesondere bei der Beurteilung, Anerkennung oder 

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, der Festlegung von 

Prüfungsa.~fgaben und der Bestellung von Prüfern und Beisitzern, 

nicht mit. Bei Entscheidungen nach Satz 4 ist Stimmenthaltnng aus­

geschlossen. 

I· 

(4) Die Mitglieder des P]~\.if'..1:1gsaussr:1usr·;:'s ha.oen das Recht, der Ab- ( 
1 

nahrne der:Prüfnngen beizuwohnen. 

( 5) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. Die 
1 

Mitglieder des Prüfungsausschusses, ihre Stellvertreter, die Prüfer 
1 

und die B~isitzer unterliegen der Amtsversch":Jiegenheit. Sofern sie 

nicht Dn öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzen­

den des PrUfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

§ 6 

·I 
'' Prüf er und Beisitzer 

( 1) Der Prüfungsausschuß bestellt die Prüf er und die Beisitzer. Er 

kann die Bestellung dem Vorsitzenden übertragen. Zum Prüfer dürfen nur 

die im Diplornstu<iiengang Chemie in Forschung und Lehr.e. hnuptarntlich 

an der Universität Düsseldor~ tätige~ Professoren oder habilitierten 

wissenschaftlichen Mitarbeiter bestellt.werden, sofern nicht 

zwingende ~ßründe eine Abweichung erfordern. Zum Beisitzer darf nur 

bestellt werden, wer.die entsprechende Diplomprüfung oder eine 
d 

vergleich.bare Prüfung abgelegt hat. 

(2) Die PrUfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 

' 1• 
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(3) Die Fachprüfungen der Diplomprüfung müssen bei vier verschiede­

nen PrUfer~ abgelegt werden. Dec Kandidat kann für die Diplomarbeit 

und die mündlichen Prüfungen PrUfer vorschlagen. Auf die Vorschläge 

des Kandidaten soll nach Möglichkeit Rikks i eh t genommen werden. 
1: 

(4) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafUr, daß dem 

Kandidaten die Namen der Prüfer rechtzeitig, mindestens zwei Wochen 

vor dem Termin der jeweiligen Prüfung, bekanntgegeben werden. 
! 

(5) Alle Prüfer, die an der Prüfung eines Kandidaten beteiligt 

ind, bild~n ine Prüfungskommission. 

§ '7 

.l\nrechnung von Stud n·- und Prüfungslc='istungenf 

Einstufung in höhere Fachsemester 

(1) Studi~nzeiten in demselben Studiengang an anderen wissenschaft-
' liehen Hochschule11 im Geltungsbereich des Grundgesetzes und dabei 

erbrachte Studienleistungen werden von A1nts wegen angerechnet. 
!! 
j 

(2) Studienzeiten in Anderen Stud ngänqen oder an anderen als wis 
1 -

senschaftfichen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes 

sowie dabei erbrachte Studienleistun~~u·werden von Amts wegen ange­

rechnet, ~bweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Studienzei­

ten sowie Studien und Prüfungsleistungen, die an Hochschulen 

außerhalb ~es Geltungsbereichs des Grundgesetzes erbracht wurden, 

werden au ·Antrag angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festge­

stellt wird. Flir die Gleichwertigkeit von Studienzeiten und Stu-
1 

dienleist~ngen an ausländischen Hochschulen sind die von der Kul-

tusministef konferenz und der westdeutschen Rektorenkonferenz ge­

billigten kquivalenzvereinbarungen maßgebend. Im übrigen kann bei 

Zweifeln an d r Gleichwertigkeit die Zentralstelle fUr auslän-

d is e B dtmgsw n g ört wer:den. 
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(3) Diplom-Vorprüfungen und entsprechende Prüfungen sowie einzelne 

Prüfungs1eistungen, die der Kandidat an wissenschaftlichen Hoch­

schulen fm Geltungsbe~eich des Grundgesetzes in demselben Studien­

gang best~nden hat, werden von Amts wegen angerechnet. Diplom-Vor­

prüfungen und einzelne Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen 
" oder an anderen als wissenschaftlichen Hochschulen im Geltungsbe-
:1 

reich dei Grundgesetzes werden von Amts wegen angerechnet, soweit 

die Gleiqhwertigkeit festgestellt wird. Anstelle der Diplom-Vorprü­

fung können in begründeten Ausnahmefällen andere Prüfungsleistungen 

angerechnet werden, soweit die Gleichwertigkeit nachgewiesen wir6. 

Absatz 2'Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 

(4) Prüf~ngsleistungen in Diplomprüfungen, die der Kandidat an wis­

senschaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes in 

demselben· Studiengang erbracht hat, werden von Amts wegen angerech--„- : 
net. Das :.gleiche gilt für Prüfungsleistungen in Abschlußprüfungen 

anderer ~tudiengänge oder an anderen als wissenschaftlichen Hoch­

schulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes, soweit die Gleich­

wertigkeit _festgestellt wird. 

(5) In staatlich anerkannten Fernstudien oder in vom Land Nord­

rhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit den anderen Ländern und dem 
' 

Bund ent~~ckelten Fernstudieneinheiten erworbene Leistungsnachweise 

werden, soweit sie gleichwertig sind, als Studien- oder Prüfungs-
: . 

leistung~p von Amts wegen angerechnet. Bei der Feststellung der 

Gleichwer~igkeit sind gemeinsame Beschlüsse der Kultusministerkon­

ferenz und der Westdeutschen Rektorenkonferenz zu beachten. 

1 

(6) Leistungen, die mit einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbil-

dung an dem Versuch Oberstufenkolleg Bielefeld in dem Wahlfach 

Chemie e~bracht worden sind, werden als Studienleistungen auf das 

Grundstudium angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit nachgewiesen 
wird. 

- 14 -
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1 

(7) studi~nbewerbern, die aufgrund einer Einstufungsprüfung gemäß 

§ 66 Wiss~G berechtigt sind, das Studium in einem höheren Fachse­

mester aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprüfung nachgewie-
,' 

senen Kenntnisse und Fähigkeiten auf Studienleistungen des Grund-

studiums ~nd auf Prüfungsleistungen der Diplom-Vorprüfung angerech­

net. Die ~eststellungen im Zeugnis über die Einstufungsprüfung sind 

für den Prüfungsausschuß bindend. 

(8) zustänqig für Anrechnungen nach den Absätzen l bis 7 ist der 

Prüfungsa~sschuß. Vor Feststellungen über die Gleichwertigkeit sind 

zuständige Fachvertreter zu hören. 
1 

§ 8 

·Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" (5,0) 
1 

bewertet, wenn der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige 

Gründe nicht erscheint oder wenn er nach Beginn der Prüfung ohne 

triftige ~ründe von der Prüfung zurücktritt. ,, 
1, 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten 

GrUnde müssen dem Prüfungsausschuß unverzüglich schriftlich ange­

zeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Kandidaten 

kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden. Erkennt 

der Prüfungsausschuß die Gründe an, wird dem Kandidaten dies 
1 

schriftlich mitgeteilt und ein neuer Termin festgesetzt. Die be-

reits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurech-

nen. 
' 1' 

( 3) Versuciht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung 

durch Täuschung, z.B. Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu 

beeinflus~en, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht 

ausreichend" (5,0) bewertet. Ein Kandidat, der dE7n ordnungsgemäßen 
" Ablauf det Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder Auf-

sichtführ~nden in der Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der 
(' 

- 15 -
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Prüfungsl~istung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die be­

treffende, Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewer­

tet. Die Gründe für den Ausschluß sind aktenkundig zu machen. Wird 
' 

äer Kandidat von der weiteren Erbringung einer Prüfungsleistung 

ausgeschlossen, kann er verlangen, daß diese Entscheidung von dem 

Prüfungsausschuß überprüft wird. Dies gilt entsprechend bei Fest­

stellunge~ eines Prüfers oder Aufsichtführenden gemäß Satz 1. 

(4) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind dem 

Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen und zu begründen. 

Vor der Entscheidung ist dem Kandidaten Gelegenheit zum rechtlichen 
1 

Gehör zu geben. 

II. Diplom-Vorprüfung 

§ 9 

Zulassung 

(1) zur Diplom-Vorprüfung kann nur zugelassen werden, wer 

1. das Zeugnis der Hochs~hulreife (allgemeine oder einschlägige 

fachgebundene Hochschulreife) besitzt, 

2. an de~ Universität Düsseldorf für den Diplomstudiengang Chemie 
!· 

eingeschrieben oder gemäß § 70 Abs. 2 WissHG als Zweithörer { 

zugel,ilssen ist, 
1· 

3. an f~lgenden Lehrveranstaltungen nach näherer Bestimmung der 

Studienordnung mit Erfolg teilgenommen hat: 

11 

3 .1 Praktikum Anorganische Chemie Ln Grundstudium 

3. 2 Praktikum organische Chemie im Grundstudiur.1 
1 

3. 3 P1 ~aktikum Physikalische Chemie im Grundstudium 

3.4 Praktikum Experimentalphysik, 

3.5 Ü~ung Mathematische Methoden in der Chemie, 

3.6 Thermodynamische RechenUbungen. 
1 

1: 

i 
" ,. 
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1 

Ober die ~rfolgreiche Teilnahme an den in Satz l Nr. 3 bezeichneten 

Lehrveran~taltungen wird je ein benoteter Leistungsnachweis ausge­

stellt. 

(2) Die i~ Absatz 1 genannten Voraussetzungen werden im Falle des 

§ 7 Abs. 7 durch entsprechende Feststellungen im Zeugnis über die 
1, 

Einstufungsprüfung ganz oder teilweise ersetzt. 

(3) Der A9trag auf Zulassung zur Diplom-Vorprilfung ist schriftlich 
1' 

an den Prüfungsausschuß zu stellen· und beim Akademischen Prüf;Jngs­
: 

amt einz~eichen. Dem Antrag si~d ~eizufügen: 

1. die~Nachweise Ub~- ~ar VorlJFgen f-~ in Absatz l ;enannten 

Zulassungsvoraussetzungen, 
' 2. das Studienbuch und 

J. gegepenenfalls die Benennung des gewünschten Prüfer, 

4. eind Erklärung darüber, ob der Kandidat bereits eine Diplom­

VorpfÜfung oder eine DiplomprUfung im Studiengang Chemie 

nicht oder endgültig nicht bestanden hat, ob er seinen Prü-
1 

fungsanspruch durch Versäumen einer Wiederholungsfrist verlo-

ren !hat oder ob er sich in einem anderen Prüfungsverfahren 

befindet. 

(4) Ist 
i! es dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Absatz 3 Satz 2 

erforderliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, 

kann der ~rüfungsausschuß gestatten, den Nachweis auf andere Art zu 

führen. 

(5) Kann ~in Kandidat Leistungsnachweise nach Absatz l Satz l Nr. 3 

nicht fris~gemäß vorlegen, erfolgt die Zulassung zu einem am Beginn 

eines Semesters festgesetzten PrUfungstermin unter dem Vorbehalt, 

daß diese 1 ~is spätestens fünf Wochen vor Beginn des Prüfungstermins 
" 

nachgereicht werden. zu den übrigen Prüfungsterminen ist eine zu-
1 

lassung nur möglich, wenn alle Leistungsnachweise mit dem Zulas-
1 sungsantrag fristgemäß vorgelegt werden. 

!· 

1 
1> 

' 

11 
- 17 -
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1 
,\ 
' § 10 

Zulassungsverfahren 

(1) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuß oder gemäß 

§ 5 Abs. 2 Satz 5 dessen Vorsitzender. 

( 2) Die 

111 
i' 

Zulassung 
r 

ist abzulehnen, wenn 

a) die ~n'.1 S 9 genannten Voraussetzu.."'1gen nicht erfüllt sind 

oder 
: 1 

b} die Unterlagen unvollständig sind oder 

c) der Kandidat die Dipl0m-v~cprlifung oder 
1 1 ,„ ; die Diplomprüfung in dem 

s tud iehgang Chemie 

einer wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des 

Grundgesetzes endgültig nicht bestanden hat oder 
1 

an 

d) der Ka~didat sich in einem anderen Prüfungsverfahren befindet. 
1 

·I 

Die Zulassung darf im übrige~1 nur abgelehut. werden, wenn der 

" Kandidat seinen Prüfur1gsansp_ ruch durc~l. Versäumen einer Wieder-
,i ' 

holungsfr~~t (§ 14 Abs. 3) verloren hat. 
1 

§ 11 

Ziel, Umfang und Art der Prüfung 

( l) Durch '~ ie Diplom-Vorprüfung soll der Kandidat nachweisen, daß 

er das Ziel des Uf1Hrndstudiums erreicht hat und daß~"'~4ch insbe­

sondere die, inhaltlichen Grundlagen seines Faches, ein methodisches 
\ 

Instrument~rium und die systematische Orientierung erworben hat, 

die erford~lrlich sind, um das weitere Studium mit Erfolg zu betrei­
ben. 

1 1 

11 
i 

1: 

. ! 
- '18 -
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(2) Die Diplom-Vorpcüfung erstreckt sich auf die folgenden Fächer: 

1. Anorganische Chemie, 

2. Organische Chemie, 

J. Phys i~.al ische Chemie, 

4. Experimentalphysik. 
,1 

'· 
(3) Jede ':Fachprüfung besteht in einer mündlichen Prüfung gemäß 

j 12. 

(4) Gegenstand der Fachprüfungen ist der Inhalt der den einzelnen 

PrUfungs~ächern zugeordneten Lehrveranstaltungen. 
!: 

(5) Die samt:e Diplo1„-\/0rp1Jfung ist i11nerhalb eines Prüfungster~ 

mins abzu~egen. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss .. 

(7) Macht!dec Kandidat durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, daß 

er wegen ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, 

die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, 

kann 

tige 

( 8) 

der Vorsitzende des Prüfungsausschusses gestatten, gleichwer­

PrUfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. 
1 

\ 

Prüfungsleistungen der Diplom-Vorprüfung können durch gleich-

wertige L~istungen im Rahmen einer Einstufungsprüfung gemäß § 66 

Abs. 1 WissHG ersetzt werden . 
. 1 

1 

§ 12 

Mündliche Prüfung 

(1) Mündliche Prüfungen werden vor einem Prüfer in Gegenwart eines 

sachkundigen Beisitzers (§ 6 Abs. 1 Satz 4) als EinzelprUfungen ab­

gelegt. Vor der Festsetzung der Note gemäß s lJ Abs. l hat der Prü­

fer den B~isitzer zu hören. 
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(2) Die ~ündliche Prüfung dauert je Kandidat und Fach in der Regel 

mindestens 30 und höchstens 45 Minuten. 

(3) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung in den 

einzelnen! Fächern sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergeb­

nis der Prüfung ist dem Kandidaten im Anschluß an die mündliche 
\l. 

Prüfung bekanntzugeben. 
1 

(4) Studenten, die sich in einem späteren Prüfungstermin der glei-
1 

chen PrüfGng unterziehen wollen, werden nach Maßgabe der räumlichen 

Verhältnisse als Zuhörer zugelassen, sofern der Kandidat nicht 
1 

widerspr~~ht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung 

und Bekan.ntgabe des r ,". 
. 1 

· · rget lsses, 

§ 13 

Bewertung der PrUfungsleistungen 

(1) Die N9ten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den 

jeweiligeh Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende 

Noten zu ,verwenden: 

l :::: sehr gut 
'· 

2 :::: gut 

3 = befriedigend 

4 = ausreichend 
'1, 

1 

nicht 
1 

?US reichend 5 = 

1! 

= eine hervorragende Leistung; 

= eine Leistung, die erheblich über den 
durchschnittlichen Anforderungen liegt; 

= eine Leistung, die durchnittlichen 
Anforderungen entspricht; 

= eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 
noch den Anforderungen genügt; 

= eine Leistung, die wegen erheblicher 
Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt. 

Durch Ernfedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um·o,3 können 

zur diffe~~nzierten Bewertung Zwischenwerte gebildet werden: die 
i 
1 

Noten 0, 7 11 4, 3, 4, 7 und 5, 3 sind dabei ausgeschlossen. 
1 

': 

1' 
} 
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( 2) Die Fachnote lautet 

bei einer; 'Bewertung bis luS "" sehr gut, 

bei einer Bewertung über 1,5 bis 2,5 "' gut, 
'. über 2,5 bis 3,5 befriedigend, bei einer Bewertung = 

bei einer. Bewertung über 3,5 bis 4,0 = ausreichend, 

bei einer, 
1 
Bewertung über 4,0 ::::: nicht ausreichend. 

(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn sämtliche Fachnoten mindestens 
i 

"ausreichendw (bis 4,0) sind. 

(4) Die Gesamtnote err~chnei~ sich aus dem Durchschnitt der Fachno­

ten in deh einzelnen Prüfungsfächern. Die Gesamtnote einer bestan­

denen PrUtung lautet 

bei einem;· Durchschnitt bis 1,5 ::::: sehr gut, 

bei einem:ourchschnitt über lu5 bis 2,5 ~ gut, 

bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 -· befriedigend, 

bei einemiDurchschnitt über 3 f 5 bis 4 V Q ~ ausreichend. 

(5) Bei der Bildung der Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle 

hinter d Komma berücksichtig ; alle iteren Stellen werden ohne 

Rundung gestrichen. 

§ 14 

Wie erholtrng der Diplom··Vorprlifung 

(1) Di Prüfung kann jeweils in den Fächern, in denen sie nicht bestanden 
1 

ist gr2411,:rn § 8 als nicht bestanden gilt, einmal wiederholt wer-
1 

den. Eine' zweite Wiederholung ist nur in begründeten Ausnahmefällen 

zulässig. !Hierüber entscheidet der Prüfungsausschuß auf schriftli-

chen Antr des Kandidaten. 

- 21 -



(2)- or,H p fung~;atrnschuß bestimmt cHe Fristen, innerhalb deren d.ie 

wiede holu sprU en legt werden sollen. Die Wiederholungs-

prUfung i frühestens zum chsten Prüfungstermin m6glich. Sie 

soll nner~alb von zwei Semestern nach Abschluß der nicht bestande-

nen Fa elegt werden. 

(3) Versä~mt der Kand t, sich innerhalb von drei Jahren nach dem 

fehlgeschl~genen Versuch oder - bei Nichtbestehen mehrerer Fachprü­

fungen - nach der letzten nicht bestandenen Fachprüfung zur Wieder-

holungspc ng zu melden, verliert er den Prüfungsanspruch, es sei 

denn, ec ~~ist nach, daß er das Versäumnis dieser Frist nicht zu 

vertreten ~at. Die erfordeclichen Feststellungen trifft der Prü-

„ • 

fungsausschuß. 
1 

1 

I' 

1 

·„.6; 

§ 15 

Zeugnis 

(lJ Über d ··bestandene Diplcm-VocpcUfung wird unverzUglich, mög­

lichst inn~rhalb von v c Wochen nach dem Erbringen der letzten 

PrUfungs tung, e Zeughis ausgestellt, das neben dec Bezeich­

r die Namen der Prüfer, die einzelnen Fach-nung de Prllfungsf 

not n und die Gesam note enthält. Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden 

de 

i !1 1 

kann., 

snusschus es zu unterzeichnen. Als Datum des Zeugnisses 

1'·' 

1 :i 

anzug benr An dem die l tzte PrUfungsleis erbracht 

i h anden od gilt s1 a1s 

d r Vo i zende des Prüfungsausschusses 

ei n 

und 

!?1~ t die Di 

t bes 

n Besch id, de auch 

lls n wel hem Umfang und 

rUfung wiederholt werden 

ne Diplom-Vorprüfung t 

1 hrung zu versehen. 
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(4) Hat de~ Kandidat die Diplom-Vorprüfung nicht bestanden, wird 
1 

ihm auf An~rag gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und der 

Exmatrikul~tionsbescheinigung eine schriftliche Bescheinigung aus­

gestellt, ~ie die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten so­

wie die zum Bestehen der Diplom-Vorprilfung noch fehlenden Prüfungs­

leistungen, enthält und erkennen läßt, daß die Diplom-Vorprüfung 

nicht bestanden ist. 

III. D 

§ 16 

Zulassung zur Diplompdifung 

(l} Zur Diplomprüfu kann nur zugelassen werden, wer 

1, das 'zeugnis der Ilochschuln?Lf:e (al1geme.ine HochschuJ.reiEe 

oder e inf;chlä9 ige f achgebundene Hochschulreife) besitzt oder 

d E:: Einstufunq~3prUfung (§ 7 Abs. 7) bestanden hat; 

2. die 1Diplom-VorprUfung in dem Studiengang Chemie bestanden 

h t; 

3. an der Universität DUsscüdorf Hir den Diplomstudiengang 

Che~ie eingeschrieben oder gemäß s 70 Abs. 2 WissHG als 

Zweithörer zugelassen ist; 

4. an folgenden Lehrveranstaltungen nach n.'iherer Bestimmung der 

Studienordnung mit. E: r folg teilgenommen hat: 

4 .1 Prakt.ikum Anorganische Chemie im ]:auptstud.iwn 

1.2 Praktikum Organische Chemie im Hauptstudium 

4.~ Praktikum zur Aufklärung von Moleklilstrukturen in der 
1 a.norganis en u o ganis en Chemie, 

~· 2 3 ~ .. 
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'· r 

1 

4.41 Praktikum Physikalische Chemie im Hauptstudium 

4.5 Theoretikum oder Ubungen zur Theoretischen Chemie, 

4.6 Praktikum im Wahlpflichtfach. 

(2) In dem Antrag auf Zulassung zur Diplomprüfung sind die gewähl-
' ten Prüfungsfächer gemäß S 17 und gegebenenfalls die Zusatzfächer 

gemäß § 21 zu bezeichnen. Im übrigen gelten die §§ 9 und 10 ent­

sprechend~ 

§ 17 

Umfang und Art der Diplomprüfung 

(1) Die Di~lomprüfung besteht aus 

1. delt mündlichen Fachprüfungen, 

2. der Diplomarbeit 

und wird zeitlich in dieser Reihenfolge abgelegt. 

(2) Die Diplomprüfung erstreckt sich auf folgende Fächer: 

1. Anorganische Chemie, 

2. Organische Chemie, 

3. Physikalische Chemie, 

4. Wahlpflicl1tfach gemäß Absatz 3. 

~ 
1 

(3) Wahlpflichtfächer sind 

a) Spezielle Anorganische Chemie, 

b) Spezielle Organische Chemie, 

c) Spezielle Physikalische Chemie, 

- 24 -
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d) Theoretische Chemie, 

e) Biochemie. 

(4) Jede Fachprüfung besteht in einer mündlichen Prüfung. 
,1 

(5) Gegenstand der Fachprüfungen ist der Inhalt der den einzelnen 

Prüfungsfächern zugeordneten Lehrveranstaltungen. 

(6) Die Fachprüfungen der Diplomprüfung sind innerhalb eines Prü­
fungstermins abzulegen. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsaus­

schuß. 

(7) Macht~ein Kandidat durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, daß 
\ 

er wegen ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, 

die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, 

kann der Vorsitzende des Prüfungsausschusses gestatten, gleichwer­

tige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. 

s 18 

Diplomarbeit 

(l) Die olplomarbeit soll zeigen, daß der Kandidat in der Lage ist, 

innerhalb. einer vorgegebenen Frist ein Problem aus seinem Fach 

selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 
·' 

I' 

(2) Die D~plomarbeit kann von jedem im Diplomstudiengang Chemie in 

Forschung,; und Lehre hauptamtlich an der Universität DUsseldorf tä-
' tigen Professor oder habilitierten wissenschaftlichen Mitarbeiter 

ausgegebe~. und betreut werden. Soll die Diplomarbeit in einer 

Einrichtung außerhalb der Hochschule 

i 
1 

1' 
1 
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durchgef(.ihrt wer.den, becidrf es hierzu der Zustimmung des Vorsitzen­

den des Prüfungsaussc~usses. Dem Kandidaten ist Gelegenheit zu 

geben, Vorschläge für das Thema der Diplomarbeit zu machen. 

(3) Auf ~11trag sorgt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafUr, 

daß ein Kandidat rechtzeitig ein Thema fUr eine Diplomarbeit er­

häl L 

(4) Die Diplomarbeit kann erst nach Be.s.tehen der mündlichen Fach 0

·­

prUfungen ausgegeben werden. Die Ausgabe erfolgt Uber den Vor­

sitzenden des P ilfungsausschusses. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist 

aktenkundig zu machen. Spätestens sechs Wochen nach der letzten münd-

11chen PrUfung muß der Student das Thema der DipJ :)mar~eit erhalten. 
\ 

( 
t" \ . 
. J J 

Das 

Die ~earbeitungszeit für die Diplomarbeit beträgt sechs Monate. 

Thema und die Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, daß 

die Diplomarbeit innerhalb der vorgegebenen Frist abgeschlossen 

werden kann, Das Thema kann nur einma1 und nur innerhalb der er:sten 

zwei Monat<:! zu dfr:kgegeben werden. Der Prüfw1gsausschuß kann auf be­

gründc::ten Antrag die· Bearbeitungszeit wn bis zu ·sechs Monate ver-. \ 

längern. 

(6) Bei der abe der Diplomarbeit hat der Kandidat schriftlich zu 

versiehe n, daß er sein Arbeit selbständig verfaßt und keine ande­

ren als die ang gebenen Quellen und Hilfsmitte1 benutzt sowie Zita­

te kennt i h gern~cht hat. 

wertung der Di lomarbeit 

(1) D "' D p im 1\J.::ademische:n Prüfungsamt in clrcü 

gebunde Exewp.lar(~n abzu1iefern1 de abe eitpunkt ist akten-

kundig zu mache ~ W rd die D plomar it nicht fristgemäß abgelie­

f rl.u 9Llt si a.1s mit "nieh aus lebend" (5,0) bewc:.rteL 



II 
1, , 

(2) Die Diplomarbeit ist von zwei Prüfern zu begutachten und zu 

bewerten. Einer der Prüfer soll derjenige sein, der die Arbeit 

aus hat. Der zweite Prüfer wird vom Vorsitzenden des PrU-

fungsaussc,lrnsses bestimmt. Die einzelne Bewertung ist entsprechend 

§ 1 3 Abs. !·1 vm:zunelunen und schriftlich zu begründen. stimmt der 

zweite Prlifer in seiner Bewertung mit dem ersten überein, so kann 

er steh iftl h dem Erstc;utachten anschließen, Die Note der 

Diplomarbeit wird aus dem a ith_metischen Mittel der Einzelbewer·­

~Jebildet, sofern d.ie Differenz nicht mehr als 2 1 0 beträgt. 
1. 

Betr did"' Differenz mehr als 2, O / wird vorn Prüfungsausschuß ein 

dritter P er zur Bewert:ung dcor Diplomarbeit bestimmt. In diesem 

Fall wird e. Note der D eit au~ dem arithmetischen Mittel 

der beiden besseren L.J CEC!i. g(;:oildet, Die Diplomarbeit kann jedoch 

nu.i::· dann a1 "ausreichend" oder besser bewertet werden, wenn rnin 

destens z i Noten "ausre d" besser sind, 

§ 20 

Mündliche Prüfungen 

Fli d mündlichen PcUfung~n im Rahmen der Diplomprüfung gilt S 12 

:~ 21 

Zusatzfächer 

(1) DE~r Kandidat kann sich in weiteren als den vorgeschriebenen 

Fächern c:d.'nc~r P. üfm19 unterziehen ('Zusatzfzicher). 
1 

(2) Das Er8e i der Prüfung in diesen Fächern wird auf Antrag des 

Kandid ten das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung 

d c Ge tnote nicht mit einbe ogen 

,i.••,' ;;' . .'" 
\ 
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§ 22 

Bewertung der Prüfungsleistungen 

(1) Für die Bewertung der Fachprüfungen und der Diplomarbeit gilt 

s 13 ents~techend. Die Diplomprüfung ist auch dann nicht bestanden, 

wenn die Diplomarbeit mit der Note "nicht ausreichend" (S,O) be-
• 1 

wertet woraen ist oder gemäß § 19 Abs. l Satz 2 als mit "nicht 

ausreichend" bewertet gilt. 

J' 

(2) Die Gesamtnote wird aus dem arithmetischen Mittel der Fachnoten 
,' 

und der No~e der Diplomarbeit gebildetv wobei die Note der Diplom-

arbeit zw~~fach gewichte~ ~ird. Im übrigen gilt S 13 Abs. 4 und 5 

entsprechend. 

(3) AnstelJe der Gesamtnote "sehr gut" nach S 13 Abs. 4 wird das 

Gesamturtdil "Mit Auszeichnung• erteilt, wenn die Diplomarbeit und 

sämtliche Fachprüfungen mit lfü bewertet worden sind. 

s 23 

Wiederholung der D iplompdifung 

(1) Die Fachprüfungen und die Diplomarbeit können bei "nicht aus-· 

reichenden• Leistungen einmal wiederholt werden. Eine Rückgabe des 

Themas der1Diplomarbeit in der in 5 18 Abs. 5 Satz 3 genannten 

Frist ist ~edoch nur zulässig, wenn der Kandidat bei der Anferti­

gung seiner ersten Diplomarbeit von dieser Möglichkeit keinen Ge-
l 

brauch gemacht hatte. 

(2) Eine zweite Wiederholung der Diplomarbeit ist ausgeschlossen. 

Die FachpcUfungen k6nnen ein zweites Mal wiederholt werden, wenn 

der Kandidat in mindestens einem der Prüfungsfächer die Fachnote 

"ausreichendw (4 5 0) oder eine bessere Fachnote erhalten hat. 

(3) 5 14 Abs. 2 gnd'3 g.llt,.entsp:cechend. 

·~ 28 -
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§ 24 

Zeugnis 

' 
1 1, 

(1) Hat der Kandidat die Diplomprüfung bestanden, erhält er über 
' 

die Ergebn~sse ein Zeugnis. § 15 gilt entsprechend. In das Zeugnis 

wird auch das Thema der Diplomarbeit und deren Note sowie der Name 

des Betreuers aufgenonunen. Das Wahlpflichtfach ist auch mit seiner 

inhaltlichen Bezeichnung anzugeben. 

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages., an dem die Diplomarbeit , 
abgegeben worden ist. 

J 

s 25 

Diplom 

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem Kandidaten ein Diplom mit 

dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung . 
des Diplomgrades gemäß S 2 beurkundet. 

(2) Das Diplom wird von dem Dekan der Mathematisch-Naturwissen­

schaftlichen Fakultät und dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 

unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät versehen. 

'1 

IV. Schlußbestimmungen 

s 26 

Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung und der Diplomprüfung 

(1) Hat de~ Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese 

Tatsache e~st nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann de~ 

PrUfungsau•schuß nachträglich die Noten für diejenigen Prilfungs-
1i 
' 

- 29 -
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: 11 ,, 

leistunge i deren Erbringung der Kandidat getäuscht hat, ent-
• 1 

sprechend becichtigen·und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht 
~ : 

bestandeniecklären. 
1 l 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung 

nicht arfililt, ohne daß der Kandidat hierüber täuschen wollte, und 

wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses be­

kannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. 
' " 

Hat der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, ent-
' scheidet der Prüfungsausschuß unter Beachtung des Verwaltungsver~ 

fahrensges~tzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Dezember 

1976 (GV. NW. s. 438) in der jeweils geltenden Fassung über die 
! 

Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung ist dem Betroffenen Gelegenheit zur· 

Äußerung zu geben. 

1 

(4) Das u~~ichtiga Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenen-
1 

falls ein ;neues zu ·erteilen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und 

Absatz 2 Satz 2 ist nach einet Frist von fünf Jahren nach Ausstel­

lung des PrUfungszeugnisses ausgeschlossen. 

s 27 

Einsicht in die Prüfungsakten 

( 1) Nach Abs eh 1 uß des P riH'.ungsve r f ahrens w i. rd dem Kand ida t.en auf 

Antrag Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf 

bezogenen Gutachten der Prilfer und in die Prüfungsprotokolle ge­
währt. 

1 

(2) Der Antrag ist binnen einem Monat nach Aushändigung des Prü-

fungszeugriisses beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stel­

len. Der v;orsitzende des Pdifungsausschusses bestimmt Ort und Zeit 

der Einsichtnahme. · · 

- 30 -
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§ 28 

Aberkennung des Diplomgrades 

Die Aberkennung des Diplomgrades richtet sich nach den gesetzlichen 

Bestimmungen. Uber die Aberkennung entscheidet der Fakul tätsra t 

der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät. 

§ 29 

··· ;rgangsbestimmungen 

(1) Diese Prlifungsordnung findet auf alle Studenten Anwendung, die 

lin Wintersemester 1986/87 erstmalig für den Diplomstudiengang Chemie 

an der Universität Düsseldorf eingeschrieben worden sind. Studen-
' 

ten, die pei Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung bereits die Di­

plom-Vorp~üfung bestanden haben, legen die Diplomprüfung nach der 

im Sonuner~emester 1986 geltenden Prüfungsordnung ab, es sei denn, 
" 

daß sie d~e Anwendung der neuen Prüfungsordnung bei der Zulassung 
' 

zur Prüfung schriftlich beantragen. Studenten, die vor dem Winter-

semester i986/87 für den Diplomstudiengang Chemie an der Universität 
I'· 

Düsseldorf eingeschrieben worden sind und die Diplom-Vorprüfung 

noch nicht bestanden haben, legen diese nach der im Sommersemester 

1986 ,geltenden Pri.ifungsordnWlg, die Diplomprüfung jedoch nach dieser 

Prüfungsordnung ab; auf Antrag des Kandidaten wird. die neue Prü­

fungsordnung angewendet. Der Antrag auf Anwendung der neuen Prü­

fungsordnt.ing ist unwiderruflich. 
1 
1 

1 

(2) Wiederholungsprüfungen sind nach der Prüfungsordnung abzulegen, 
1' 

nach der ~ie Erstprüfung abgelegt wurde. 
! 

- 31 -



- 31 -

1 
I, 

§ 30 

:1 
:1 

Inkrafttreten und Veröffentlichung 

( 1) Diese 
1
:Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 1986 in 

Kraft. Gleichzeitig tritt die PrUfungsordnung filr die Diplomprü­

fung in Chemie der Universität Düsseldorf, veröffentlicht 

in den Amt .. lichen Bekanntmachungen der Universität Düsseldorf 

3/ 1978 vom 18. 9. 1978 1 geändert gemäß Veröffentlichung in den Amt­

lichen Bekanntmachungen der Universität Düsseldorf 3/1983 vom 

6.9.1983, außer Kraft. § 29 bleibt unberührt . 
. J 

(2) Diese Prüfungsordnung wird in dem Gemeinsamen Amtsblatt des 

Kultusmin.isterimns und des Ministeriums für Wissenschaft und 

Forschung 1des Landes Nordrhein-Westfalen (GABl. NW.} veröffent­

licht. 

. 
' 

Ausgef ert aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der 

MatheJnatisch-Na turwissenscha.f tlichen Fakultät vom. 2 8. 1 o. 19 8 6 
1 1 

und des Senats der Univers:ität Düsseldorf vom 16. 12. 1986 und der 

Genehm.:lgung des M.inisters für Wissenschaft und Forschung des 

Landes Nor,drheln·~West:falen vom 5.1.1987 ~ Az.II B 3··3144.9 -

Düsseldorf, den 27.1.1987 

01:t, Datum 
' 

Der Held::or: 

( Un tersch:rif t) 

Veröffentlicht i1n Gemeinsamen Amtsblatt des Kultusministeriums und des Ministers 
fUr Wissenschaft und Forschung des Landes NW -Teil II- vom 15.03.1987 


